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Satzungsänderung Hundesteuersatzung 
hier: § 8 Abs. 3 Hundesteuersatzung 
 

§ 8 Abs. 3 Hundesteuersatzung - Sicherung und Überwachung der Steuer: 

Bisheriger Wortlaut der Textpassage des § 8 Sicherung und Überwachung der Steuer (in der 

aktuellen Fassung): 

„Die Stadt übersendet spätestens mit dem Steuerbescheid für jeden Hund eine 
Hundesteuermarke. Diese ist bis zur Übersendung einer neuen Marke gültig und vom 
Hundehalter/ der Hundehalterin zu befestigen oder vorzuzeigen. Andere Gegenstände, die der 
Steuermarke ähnlichsehen, dürfen dem Hund nicht angelegt werden. Auf Verlangen ist den 
Beauftragten der Stadt Münster die gültige Steuermarke vorzuzeigen. 

Der Hundehalter/ die Hundehalterin darf Hunde außerhalb der Wohnung oder eines 
umfriedeten Grundbesitzes nur mit der sichtbar befestigten gültigen Steuermarke umherlaufen 
lassen. 

Bei Verlust der gültigen Steuermarke wird auf Antrag eine neue Steuermarke gegen eine 
Verwaltungsgebühr von 5 € ausgehändigt. 

Bei Abmeldung des Hundes ist die noch vorhandene Hundesteuermarke innerhalb eines 

Monats an die Stadt Münster zurückzugeben.“ 

 

Geänderter Wortlaut der Textpassage des § 8 Sicherung und Überwachung der Steuer 
(Beschlussvorlage): 

„Die Stadt übersendet spätestens mit dem Steuerbescheid für jeden Hund eine 
Hundesteuermarke. Diese ist bis zur Übersendung einer neuen Marke gültig und vom 
Hundehalter/der Hundehalterin zu befestigen oder vorzuzeigen. Andere Gegenstände, die der 
Steuermarke ähnlichsehen, dürfen dem Hund nicht angelegt werden. Auf Verlangen ist den 
Beauftragten der Stadt Münster die gültige Steuermarke vorzuzeigen. 

Der Hundehalter/die Hundehalterin darf Hunde außerhalb der Wohnung oder eines 
umfriedeten Grundbesitzes nur mit der sichtbar befestigten gültigen Steuermarke umherlaufen 
lassen. 

Bei Verlust oder Unbrauchbarkeit der gültigen Steuermarke wird dem/ der Hundehalter/ 
Hundehalterin auf Antrag eine neue Steuermarke gegen Zahlung einer Gebühr zur 
Verfügung gestellt. Die Höhe der Gebühr regelt die Verwaltungsgebührensatzung der 
Stadt Münster in der jeweils gültigen Fassung.“ 
 
Bei Abmeldung des Hundes ist die noch vorhandene Hundesteuermarke innerhalb eines 
Monats an die Stadt Münster zurückzugeben.“ 
 
 

 


